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Bewasserungsanlage bei Hérgenbach naturschutzfachliche Angaben zur
Markt Indersdorf speziellen artenschutzrechtlichen Priifung

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Fir die Anlage von Christbaumkulturen soll bei Horgenbach, Gemeinde Markt Indersdorf, eine
landwirtschaftliche Bewasserungsanlage errichtet werden. Details zum Anlass und eine weitere
Projektbeschreibung sind den Erléauterungen zum Bauantrag zu entnehmen.

In diesem Fachgutachten wird beziiglich des Artenschutzes gepruft, ob artenschutzrechtliche
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG beziglich der gemeinschaftsrechtlich geschiitzten Arten
(alle europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) durch das Vorhaben erfilllt
werden kodnnten.

Diese Untersuchung bezieht sich nur auf den Artenschutz des 8§ 44 BNatSchG. Die Ermittlung der
Ausgleichserfordernis nach der Eingriffsregelung ist nicht Gegenstand der Untersuchung.

1.2 Datengrundlagen
Als Datengrundlage wurden folgende Unterlagen und Erhebungen herangezogen:
- mehrere Ortsbegehungen zur Erfassung der Arten

- Internetangebot des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt.
- Bayerische Biotopkartierung

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stiitzen sich auf
die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fur Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August
2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingefuhrten ,Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur
speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der StralRenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018.

Aufgrund der Lage und Art des Vorhabens erfolgt eine vereinfachte Vorgehensweise.

1.4 Beschreibung des Untersuchungsgebiets

Das Untersuchungsgebiet liegt im Indersdorfer Ortsteil Hoérgenbach, nordéstlich der Siedlung. Es
umfasst ausschlief3lich landwirtschaftlich als Acker genutzte Flachen.

Das Gelande liegt am Nordrand des Glonntals und ist zu diesem hin geneigt.
Bis auf eine lockere Baumreihe im Siiden und eine im Westen in gréerer Entfernung weist das
Gebiet keine naturschutzfachlich bemerkenswerten Strukturen auf.

Der Abstand zum Landschaftsschutzgebiet Glonntal betragt ca. 400 m, zur Glonn selbst ca. 600 m.

Biotope der amtlichen Biotopkartierung sind im néaheren Umfeld nicht vorhanden.
Schutzgebiete nach BayNatSchG oder BNatschG sind im naheren Umfeld nicht vorhanden
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2. Wirkfaktoren

Gemal den Planungszielen soll ein Speicherbecken mit einem Nettovolumen von ca. 36.000 m3
errichtet werden. Der notwendige Deich hat im Norden eine &uf3ere Ansichtshéhe von 2,5 bis 5,75 m
Eine Beseitigung von Baumen und anderem Gehdlzbestand ist mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Nachfolgend werden die mit dem Projekt verbundenen Wirkfaktoren aufgefiihrt, die in der Regel
Beeintréachtigungen und Stérungen der europarechtlich geschitzten Tier- und Pflanzenarten
verursachen kdnnen.

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

Flacheninanspruchnahme

In geringem Umfang findet eine baubedingte Flacheninanspruchnahme auf Ackerflachen statt.

Larmimmissionen, Erschitterungen, Optische Stérungen

Durch den Baustellenverkehr und Baubetrieb ist mit gewissen Larmemissionen zu rechnen. Eine
Uberschreitung der Erheblichkeitsschwelle, die den Erhaltungszustand von lokalen Populationen
beeintrachtigt, ist nicht anzunehmen.

Baubedingte Erschiitterungen und optische Stérungen kdnnen durch Baustellenverkehr und den
Baubetrieb (Beleuchtung) auftreten. Artenschutzrechtlich relevante Stérungen sind dabei jedoch nicht
zu erwarten.

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse

Flachenbeanspruchung

Durch die Zielsetzung des Vorhabens ist es unvermeidlich, in gewissem Umfang vorhandene
Ackerflachen fur die Anlage des Speicherbeckens zu beanspruchen.
Barrierewirkungen/Zerschneidung

Eine relevante Barrierewirkung oder ein Zerschneidungseffekt geht von dem Vorhaben nicht aus.

Kollisionsgefahr

Eine Kollisionsgefahr fur Vogel, Flederméuse oder andere geschitzte Tiere ist mit dem Vorhaben
nicht verbunden.

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse
Larmimmissionen
Durch das Bauvorhaben ist nicht mit einer relevanten Steigerung der Larmemissionen gegeniiber dem

Ist-Zustand zu rechnen. Larmbedingte negative Auswirkungen auf die Tierwelt sind daher nicht zu
erwarten.
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Optische Stérungen

Durch die Aufschiittung des Deichs und die Christbaumkultur entsteht fiir die Feldvogel ein optischer
Storfaktor, wodurch die diese und die unmittelbar angrenzenden Flachen nicht mehr als Brutplatz
genutzt werden kénnen.

Sonstige relevante optische Stérungen gehen von dem Vorhaben nicht aus.

Kollisionsrisiko

Ein erhohtes Kollisionsrisiko kann ausgeschlossen werden.

3 Vorkehrungen zur Vermeidung und zur Sicherung der
kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (vorgezogene
AusgleichsmalRnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG)

3.1 MaRnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sollten durchgefiihrt werden, um Gefahrdungen von
Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder européischer Vogelarten zu vermeiden oder zu
mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt
unter Berlicksichtigung dieser Vorkehrungen:

e Die Freimachung des Baufelds muss aufRerhalb der Brutzeit der Feldvdgel erfolgen.
Andernfalls muss durch vorherige Beobachtungen eine Brut ausgeschlossen werden.

3.2 Malinahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen
Funktionalitat (vorgezogene Ausgleichsmalinahmeni. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3
BNatSchG)

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefihrt, um Beeintrachtigungen von
Lebensstatten der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder européischer Vogelarten zu
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. 8 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG erfolgt unter Berlicksichtigung dieser Vorkehrungen:

e Fir den Verlust eines Brutplatzes der Feldlerche sind 10 Lerchenfenster in Verbindung mit

0,2 ha Blih- und Brachestreifen anzulegen. Die detaillierte Beschreibung ist im Artenblatt
(S. 6) enthalten.

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden im Untersuchungsraum bei der Gelande-
begehung nicht gefunden und sind auch nicht in der Biotopkartierung oder der ASK enthalten. Sie
kénnen aufgrund ihrer speziellen Anspriiche und der bekannten Verbreitungsgebiete auch mit
Sicherheit ausgeschlossen werden.
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4.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3i. V. m. Abs.
5 BNatSchG fir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schéadigungsverbot von Lebensstéatten: Beschadigung oder Zerstdérung von Fortpflanzungs-
und Ruhestéatten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten im raumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Stérungsverbot: Erhebliches Storen von Tieren wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung
des Erhaltungszustandes der lokalen Population fihrt.

Totungs- und Verletzungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tétung von Tieren, die
Beschadigung, Entnahme oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit
der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten sowie die Gefahr von Kollisionen im
StraBenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Totungsrisiko fur die jeweilige Arten unter
Berlcksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaflnahmen signifikant erhdht.

Eine Betroffenheit von Tierarten nach Anhang IV FFH-RL (Saugetiere, Reptilien, Amphibien,
Schmetterlinge, Kéafer, Fische, Libellen, Mollusken) hinsichtlich dieser Verbote kann aufgrund der Lage
und Art des Vorhabens ausgeschlossen werden, Vertiefte Untersuchungen zu diesen Tierarten waren
nicht erforderlich.

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1 der
Vogelschutz-Richtlinie

Beziglich der Europaischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3i. V. m. Abs.
5 BNatSchG fir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot von Lebensstatten: Beschadigung oder Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im rAumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot: Erhebliches Stéren von Vogel wahrend der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Stérung zu keiner
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population fuhrt.

Totungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Toétung von Tieren, die
Beschéadigung, Entnahme oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen im
Zusammenhang mit der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
sowie die Gefahr von Kollisionen im Stral3enverkehr, wenn sich durch das
Vorhaben das Tétungsrisiko fur die jeweilige Arten unter Berticksichtigung der
vorgesehenen Schadensvermeidungsmafnahmen signifikant erhdht.
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Aufgrund der Art des Vorhabens und der vorhandenen Flachennutzung war beziglich der Vogelwelt
lediglich die Gruppe der Feldvigel zu untersuchen. Zur Erfassung der Vogelwelt wurden zwei
morgendliche (18.05., 29.05.2021) und zwei abendliche Begehungen (9.06., 16.06.2021)
durchgefihrt:

In der nachfolgenden Tabelle werden die Vogelarten aufgefiihrt, die wahrend der Begehungen
festgestellt wurden.
Ubersicht Giber das Vorkommen der betroffenen Europaischen Vogelarten

Tab. 1: Gefahrdung, Erhaltungszustand und Status der im Untersuchungsraum
nachgewiesenen Europaischen Feldvogelarten

deutscher Name wissenschaftlicher RLD | RLBY EHZ EHZ Status
Name KBR™ | lokal?
Feldlerche Alauda arvensis 3 3 S C B
Wachtel Coturnix coturnix \ 3 u B A
Wiesenschafstelze Motacilla flava - - g B B

"L RL BY Rote Liste Bayerns und RL D Rote Liste Deutschland vgl. Tabelle 1
EHZ: Erhaltungszustand, KBR: kontinentale biogeographische Region

g = gunstig, u = unglnstig — unzureichend, s = ungunstig — schlecht

EHZ lokal: A = hervorragend, B =gut, C = mittel — schlecht

Status: A = moglicherweise briitend, B = wahrscheinlich britend, C = sicher briitend, G / NG = Gast bzw. Nahrungsgast, - = in
2019 nicht festgestellt, U = nur in der nahen Umgebung festgestellt; Z = nur im Durchzug

Tatsachlich festgestellt wurden die 3 Arten Feldlerche, Schafstelze und Wachtel. Die Reviere oder ein
groRer Teil der Reviere befanden sich auch oft in den Nachbargrundstiicken.

Feldlerche, Wachtel
Europaéische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen

Rote-Liste Status s. Tab. 1 Art(en) im UG [X] nachgewiesen [ | potenziell mdglich
Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns: s
[] giinstig X ungiinstig — unzureichend X ungiinstig — schlecht

Lokale Populationen:

Die Feldlerche wurde im Nahbereich des Vorhabens mit zwei Brutpaaren festgestellt. Fiir die weitere Umgebung kann wie
fir den Naturraum nur von einem nur noch geringen bis spéarlichen Vorkommen ausgegangen werden.

Die Wachtel ist im Naturraum ebenfalls sparlich mit oft unsteten Vorkommen vertreten.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
[] hervorragend (A) X gut (B) X mittel - schlecht (C) [] unbekannt
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Feldlerche, Wachtel
Européische Vogelart nach VRL

2.1 Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr.3und 1i. V. m. Abs. 5Satz1-3u. 5
BNatSchG

Durch die Uberbauung der freien Ackerflachen in Verbindung mit der visuellen Stérung gehen tatséchliche und mégliche
Brutplatze oder Revierteile von Feldlerche und Wachtel verloren. Der Abstand der Brutplatze im Jahr 2021 liegt am Rande
der Wirkungsgreze der visuellen Stérung durch den Deich und die Tannenkultur. Notwendige Verlagerungen der Reviere
aufgrund der Fruchfolge werden jedoch erheblich eingeschrankt. Im Mittel wird daher fiir die Feldlerche der Verlust eines
Brutplatzes unterstellt.

Fir die Wachtel ist die Prognose schwieriger zu fassen, jedoch ist in gewissem MaRe auch mit dem Verlust zumindest von
Teilarealen zu rechnen.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

X] CEF-MaBnahmen erforderlich:

= Fir den Verlust eines Brutplatzes der Feldlerche sind 10 Lerchenfenster in Verbindung mit 0,2 ha Bllih- und Brachestreifen
anzulegen
Fir die Lerchenfenster gelten folgende Vorgaben:

»  Zum Feldrand ist mindestens 25 m Abstand einzuhalten und zu Vertikalstrukturen folgende Abstande: Einzelbaume >
50 m, Baumreihen und Feldgehdlze > 120 m, geschlossene Gehdlzkulisse > 160 m, Mittel- und
Hochspannungsleitungen > 100
Anlage nur im Wintergetreide und nicht in Fahrgassen, nur durch Einsaat-Verzicht - kein Herbizideinsatz
Mind. 20 m? pro Lerchenfenster
Rotation mdglich — spatestens alle 3 Jahre

YV VYV

Fur die Blih- und Brachestreifen gelten folgende Vorgaben:

»  Blihstreifen aus niedrigwtichsigen Arten mit angrenzendem selbstbegriinenden Brachestreifen (je 10m breit, Verhaltnis
50:50, jahrlich umgebrochen)

»  Kein Dinger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz und keine mechanische Unkrautbek&mpfung

»  Standortspezifische Saatmischung regionaler Herkunft

»  Flachenwechsel frihestens nach 2 Jahren

Bei Durchfiihrung dieser MaRnahme kann davonausgegangen werden, dass die Beeintrachtigungen am Brutplatz auch fiir
die Wachtel ausgeglichen sind.

Schadigungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

2.2 Prognose des Stérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Weitere erhebliche Stdrung (zusatzlich zu Ziffer 2.1), die den Erhaltungszustand der lokalen Populationen beeintrachtigen
kénnen, kénnen ebenfalls ausgeschlossen werden.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

[] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Storungsverbot ist erfillt: [lja X nein
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2.3 Prognose des Tétungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5Satz1 u. 5
BNatSchG

Je nach Baubeginn und Fruchtfolge im betreffenden Jahr kdnnten sich Brutplatze innerhalb des Baufelds befinden.
X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

= Die Freimachung des Baufelds muss aullerhalb der Brutzeit der Feldvdgel erfolgen. Andernfalls muss durch
vorherige Beobachtungen eine Brut ausgeschlossen werden.

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

Die Schafstelze ist im Gebiet noch weiter verbreitet und derzeit nicht gefahrdet. Sie britet ebenfalls auf
Ackern. Da hier bis zu 4 Brutplatze vom Vorhaben betroffen sind, kann eine Beeintrachtigung der lokalen
Population nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Die Schafstelze profitiert jedoch auch von
den MalRnahmen fur die Feldlerche, so dass keine zusatzlichen Kompensationsmal3hahmen
erforderlich sind.

Das Vorkommen bzw. eine Betroffenheit anderer ©kologischer Gruppen von Vogelarten
(Gebéaudebrter, Gehdlzbriter, Wasservigel, etc.) ist auszuschlieRen.

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher fur die européischen Vogelarten
bei Beachtung der VermeidungsmalRnahmen und Kompensationsmalinahmen auszuschliel3en.

5 Fazit

Fir die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie werden nach derzeitigem Kenntnisstand die
Verbotstatbestédnde des § 44 BNatSchG bei Beruicksichtigung der Vermeidungs- und
Kompensationsmaflinahmen nicht erfullt.

Fur die européischen Vogelarten werden nach derzeitigem Kenntnisstand die Verbotstatbestéande des
§ 44 BNatSchG bei Berticksichtigung der Vermeidungs- und KompensationsmafRnahmen nicht erfillt.
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Anhang: Ergebnis der Brutvogelkartierung
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— -  Beobachtungsgebiet
\Weizen  Landwirtschaftliche Nutzung 2021

Planung

% geplantes Speicherbecken

A A1 geplante Christbaumkultur

Brutvogelkartierung 2021

Feldlerche, singend:
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mit Beobachtungsdatum
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> - Schafstelze:  E —

2952 Mannchen 185, Brutrevier Schafstelze,
" mit Beobachtungsdatum

Schafstelze: 18.5.,9.5.,
je mind 2 Méannchen

Anlage 1
Brutvogelkartierung

MafRstab 1:5.000




	Pläne und Ansichten
	FPlan


